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Die Ortsgemeinde Glanbrücken hat den Be.

schluss zur teilräumlichen 2, Änderung des

Bebauungsplanes,,Hinter Roth" gefasst,

Ziel der teilräumlichen 2, Änderung des Be-

bauungsplanes ,,Hinter Roth" ist die Nach-

verdichtung des Siedlungskörpers im Be-

reich einer untergenutzten Potenzialfläche

entlang der Glantalstraße (B 420). Ein

6roßteil des Plangebietes der teilräumli-
chen 2, Anderung wurde im rechtskräftigen
Bebauungsplan ,,Hinter Roth" von 2004 als

öffentliche 6rünflËiche / naturnahe Spielflä-

che festgesetzt.

Diese festgesetzte Nutzung wurde zu keiner

Zeit umgesetzt, Die betreffende Flåche stellt
sich nach wie vor als aufgelassene 6ewer.
bebrache dar, die im Laufe der Zeit von Be-

wuchs überwuchert wurde, Für den Natur-

schutz und die Landespflege ist die Fläche

nicht von Bedeutung, was durch eine vorlie-
gende artenschutzrechtliche Einschåtzung,

aufgestellt durch das Fachplanungsbüro

ÖKOlogik, Kuhnhöfen, belegt wird,

Das Grundstück Flur 4, Flurstück Nr. 75/2
bildet zusammen mit dem Grundstück Flur-

stück Nr, 75/l (die früher eine Einheit wa-
ren) eine Lücke in einer vorhandenen, histo-
risch gewachsenen, Häuserzeile.

Für eine nunmehr vorgesehene Anschluss-

nutzung der Fläche ist eine Nachverdich-

tung der Bebauung erforderlich, Um die Vo-

raussetzungen für eine solche Nachverdich-

tung zu schaffen, müssen die im Bebau-

ungsplan festgesetzte, aber nie verwirklich"
te öffentliche Grünflåche/naturnahe Spiel-

fläche aufgegeben und die überbaubare

Grundstücklläche (das so genannte Bau-

fenster) erweitert werden, Flankierend dazu

sind eine Erhöhung der Kappungsgrenze

und der Obergrenze für die Überschreitung

der Grundflåchenzahl (6RZ) durch nach 5

1 9 Abs. 4 8auNVO mitzurechnende Anlagen
und eine Änderung der bauordnungsrechtli-

chen Festsetzungen zu den zulässigen

Dachformen und Dachneigungen sowie zu

den Werbeanlagen erforderlich,

Durch die Wiedernutzbarmachung der Ge-

werbebrache und Nachverdichtung für eine
gewerbliche Anschlussnutzung werden

r die stådtebaulich und ökologisch wrin.
schenswerte lnnenentwicklung gegen-

über der Außenentwicklung pråferiert
(!lAbs,5Satz3BauGB);

r unnötiger Landschaftsverbrauch ver-

mieden und damit dem Planungsgrund-

satz des sparsamen und schonenden

Umgangs mit Grund und Boden Rech-

nung getragen (5 1a BauGB);

. vorhandene Ver- und Entsorgungssyste-

me und -anlagen wirtschaftlicher ge-

nutzu

¡ die Erhaltung, Erneuerung, F0rtentw¡ck-

lung, Anpassung und der Umbau vot-

handener 0rtsteile und die Belange der

Erhaltung, Sicherung und Schaffung

von Arbeitsplåtzen gestårkt ($ 1 Abs, 6

BauGB)

Die 0rtsgemeinde Glanbrücken hat deshalb

nach $ 1 Abs, 3 BauGB i,Vm, 5 2 Abs. 1

BauGB die teilråumliche 2, Änderung des

Bebauungsplanes im beschleunigten Be-

bauungsplanverfahren beschlossen,

Der Geltungsbereich der teilråumlichen 2.

Änderung des Bebauungsplanes erstreckt
sich auf die Grundstücke tlur 4, Flur-

stück-Nr, 7512,7511 und 76/1 der Gemar-

kung Niedereisenbach, Der Anderungsbe-

reich umfasst eine Flåche von ca. 6.400 qm.

Die teilråumliche 2, Änderung des Bebau.

ungsplanes ,,Hinter Roth" ersetzt innerhalb
ihres Geltungsbereiches den rechtskräÍtigen
Bebauungsplan,,Hinter Roth" aus dem

Jahre 2004,

Mit der Erstellung der teihäumlichen 2, Än-
derung des Bebauungsplanes und der

Durchführung des Verfahrens ist die

Kernplan, Gesellschaft für Stådtebau und

Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
,l2,

66557 lllingen, beauftragt,

Vcrlahrcnsart

Das Verfahren wird nach g l3a BauGB

(Bebauungspläne der lnnenentwicklung)
durchgeführt. Mit dem Gesetz zur Erleichte.

rung von Planungsvorhaben für die lnnen-
entwicklung der Stådte vom 21. Dezember

2006, das mit der Novellierung des Bauge-

setzbuches am l, Januar 2007 in Kraft trat,
fällt die seit Juli 2004 vorgesehene förmli-
che Umweltprüfung bei Bebauungsplänen

der Größenordnung bis zu 20,000 qm weg.
Dies trifít für die vorliegende Änderung zu,

da das Plangebiet lediglich eine Fläche von

ca, 6,400 qm in Anspruch nimmt.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des

5 l3a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte
ftir eine Beeinträchtigung der in 5 1 Abs, 6
Nr, 7 b BaUGB genannten Umweltbelange

vorliegen, Dies trifft ebenfalls zu.

Gemåß 5 13a Abs, 2 Nr. 4 BaUGB gelten die

Eingriffe als vor der planerischen Entschei-

dung erfolgt, ein Ausgleich der vorgenom-
menen Eingriffe ist damit nicht notwendig.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-

rens nach 5 1 3 BauGB gelten entsprechend,

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. g 13

Abs, 2 und 3 BaUGB und 5 l3a Abs, 2 und

3 BaUGB von einer Umweltprüfung nach

5 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht

nach 5 2a BauGB, von derAngabe nach 5 3

Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener lnformationen verfügbar sind,

der zusammenfassenden Erklårung nach

5 10a Abs. I BaUGB und von der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung nach 5 3

Abs, 1 und $ 4 Abs, 1 BauGB abgesehen

wird,

Flächurnu tzungsplan

Der Flåchennutzungsplan der Verbandsge-

meinde Lauterecken aus dem Jahr 2006,

der gemåß 5 204 Abs, 2 BauGB für die fu-
sionierte Verbandsgemeinde Lauter-

ecken-Wolfstein fortgilt, stellt den Bereich

des bestehenden Bebauungsplans,,Hinter
Roth" vom 15, April 2004 als ,,gemischte
Baufläche" (M)im Sinne des 5 I Abs, I Satz

1 Nr, 2 der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) dar, Mithin sind sowohl der Be-

bauungsplan vom 1 5, April 2004 als auch

dessen nunmehr anstehende teilräumliche
2, Änderung aus dem rechtskräftigen Flä.

chennutzungsplan entwickelt. Der Ande-
rungsbebauungsplan bedarf mithin keiner

Genehmigung und kann gemäß 5 l0Abs.3
BauGB durch ortsübliche Bekanntmachung

des Satzungsbeschlusses in Kraft gesetzt

werden,

'teihåumliche 2, Ànrlcrunq des Sebarrunglplanes "Hinter Roth", Gl¡nbnrchon 4 wrvw, kernplan,dc
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Das Plangebiet befindet sich innerhalb der

Ortslage von Glanbrücken, Der Geltungsbe-

reich der teilråumlichen 2, Anderung unr

fasst einen Teilbereich des Bebauunqs¡lla-

nes ,,Hinter Roth", dcr wie folgt begrenzt
wird:

r inr Norclen von einem lullweg sowie

daran anschließende c¡emischt genutz

ten Bebauung entlang der (ìlantalstra-

ße (B 420) uncl Straße ,,Hinter Roth",

¡ im Osten ciurch die (ilantalstraßc (B

420) sowie daran angrenzende ge-

mischt genutzte Bebauung,

. im Süden von einer gemischt qenutzlen

llebauung entlång dcr Glantalstrafìe (B

420),

r int Westcn von Crunflåchen mit unter
schiedlichem ltewuchsgracl,

Die genaucn Grenzen des Geltungsberei-

ches sind der Planzeichnung der teilräumli
chen 2. Anderung des Bebauungsplanes zu

entnehmen, Der Gcltungsbereich umfasst

die Parzellen 7511, l5l7 und 76/1, Flur 4,

Gcnrarkung Niedereisenbach.

Nulzrrrrr¡ rlt's l'llrrrr¡cllictcs rrtrrl
I Jrttt¡t'lrrrrrr¡srru I zrrrrr¡, I ric¡ur

I u rì r\v('r lr;il I r rirrt'

Dcr nördliche Teilbereich des Planqebietes

stellt sich als Waldfläche dar. Der südliche

Teilbereich ist durch ein WohngeLräucle

samt zugehöriger Gartenflåche qepråqt,

Das Umfelcl des Plangebietes ist in nördli-
cher, östlicher und stidlichcr Richtung durch

Mischnutzungen gepräCt, Westlich priiqc,rr

G¡ünfl¿rhen das Umfeld des Planclebietes,

ttas Plangebict zeichnet sich durch seine

zentrale lage sowie durch tlie umgebenden

Mischnutzungen aus. l)as Plangcbict ist so

nrit für eine gemischte Nutzunq sehr qeeig-

net,

Das Plangebiet befindet sirh vollständig im

Privateigentum.

'l o¡ror¡r;rlìt' rlt'r l'llrrrr¡r'llictcr

Das Plangetriet stellt s¡ch als reliefarme l-lå-

che dar. Durch die vorlic.gcndc Andcrung
des Bebauunqsplanes wird es zu keinen Re-

licfvcrändcrungen kommen, da diese fiir
eine zweckmäßiqe Mischnutzung dcs Plan

gebietes nicht notwendig sind. Die lopoCra-

fie hat somit keine Auswirkungen auf die

l-estsetzunqen des lìebauungsplancs,

Vcrkcll s¡n lri rtrl rlrr¡

llie l rschließunC des Plangebittcs erfolqt
über die d¡rekt östlich angrenzende (jlantal-

straße (B 420), inncrhalb der 0rtsdurch-

fahrt. Der Anschluss an das tibtrörtlichc
Verkehrsnetz erfolgt ebenfalls ijber die
(ilantalstraße (B 420),

Es sind keine weiteren Verkehrserschlie-

ßunqsanlaç¡en zur Realisicrung des Vorha-

bens notwendig.

Vct ttttrl l:lttsot(furì(l

Die fiir die qeplante Nutzunq crfordcrliche
Ver und [ntsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bestchenden Bebauung bereits

grundsätzlich im direkten llmfeld dcs Plan

gebietes vorhanden (Wasser, l-lektrizität

etc.) und weist noch ausreichende Kapazi-

tåten auf.

Anfallcndcs Schmutzwasser ist in die vor
hanciene öffentliche Kanalisation der Clan
talstraße einzuleiten.

Anfallendes 0berflåchenwasscr ist bei einer

Neubebauung möglichst zr¡ binden, in Zis

tcrncn oder Regenrückhaltebecken zwi-
schenzuspeichern uncl zu nutzcrì bzw. ver-

zögert abzuleiten oder über Versickerungs-

rnulden vor Ort zu vcrsickern,

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen mtissen vor tJer Bauausführung

noch mit den Ver- und Lntsorc¡urìgstr¿ìgern

abgestimmt werden. Die gemeindlichen Re-

Lultbild mit 6eltunqsberoich, ohno M¡ßstab; Quelle: Verbandsqerneintle t auterecken-Wollstein; Bearbeitunq:

Kcrnplan

lprir,¡ililrlrrhp,/ /\rìtl'lrt¡nq ilr-.-r ßctl¡¡¡¡¡i¡¡.,¡,¡¿rlr., "lli¡tlr'l l{0tll", (il,llllrrrrrlell ! nr,vr,v l.¡rnpl¡n tie



gelungen zum Anschluss- und Benutzungs-

zwang werden gemäß 5 9 Abs, 6 BauGB in

den Bebauungsplan nachrichtlich übernom-
men.

Rcrrickricll ti1¡uno vorr
5t a nclurl ¿¡l tcrna Iivut

Konkret soll eine Nachverdichtung des Sied"

lungskörpers der 0rtsgemeinde Glanbrü-
cken durch Entwicklung einer untergenutz-
ten Potenzialflåche in innerörtlicher Lage

zugunsten einer gemischten Nutzung efol-
gen,

Das Plangebiet verfügt aufgrund seiner La-

ge und verkehrlichen Anbindung über ein

hohes Entwicklungspotenzial,

Für die Entwicklung des Standortes eignet
sich eine gemischte Nutzung angesichts der

umliegenden vorherrschenden Mischnut-
zungen am besten, Es ergibt sich somit eine

hohe Vertråglichkeit der geplanten mit der

vorhandenen Nutzung,

Blick von der Gl¿ntaltraße auf den nórdlichen Ïeilbereich des Planqebietes

Blick von der Glantalstraße aul den südlichen Teilbereich des Plangebietes

tr
I

Tpilr¿rrnrlirhe 2 Ärrderung der BcbauLrnqlplanpi "Hrnler Roth",6lanbrLlcken [r www, kernplan.cle
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Landesentwlcklungsplan tEP lv (2. Teilfortschreibung [Ep lv vom lB. August 2015)

zentralörtliche Iunktion keine

zu beachtende Ziele und Grundsåtze 231
Die quantitative Flächenncuinanspruchnahme ist bis zum Jahr 20,l5 landesweit zu re-
duzieren sowie die notwendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanagement
qualitativ zu verbessern und zu optimieren, Die lnnenentwicklung hat vorrang vor cler

Außenentwicklrrng. l3ei einer Darstellung von neuen, nicht erschlossenen Bauflåchen im
planerischen Außenbereich im sinne des 5 35 BauGB ist durch die vorbereitende Bau-
leitplanung nachzuweisen, welche Flächenpotenziale irn lnnenbereich vorhanden sind
und aus welchen Gründen diese nicht genutzt werden können, um erforderliche ßedarfe
abzudecken,

zuZ31
Das Flächenrnanagement ist auf die vorrangige lnanspruchnahme bestehender Flächen
potenziale ausgerichtet, 5tådtebauliche lnnenentwicklung, wohnungsmodernisierunct,
städtebauliche Erneuerung und verbesserung des wohnumfeldes sowie die Nutzung von
zivilen und militärischen Konversionsflåchen haben Vorrang vor der Neuausweisung von
Flåchen im Außenbereich,

233
ln den låndlichen Räumen ist eine über die Eigenentwicklung hinausgehende wohnbau-
flächenausweisung auf solche siedlt¡ngsschwerpunkte zu konzentrieren, die über eine
dauerhaft gesicherte qualifizierto Anbindung im öffentlichen Personennahverkehr (Schie-

nenverkehr und Buslinien) verfiigen,

234
Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen sowie Gernischter Bauflåchen (gemäß BauNV0)
hat ausschließlich in räumlicher und funktionalerAnbindung an bcreits bestehende Sied-
lungseinheiten zu erfolgen. Dabei ist einc ungegliederte, insbesondere bandartige sied-
lungsentwicklung zu vermeiden.

zu 734

Ziel ist die Vernreitlung von splittersiedlungen sowic ungegliederter bandartiger
Siedlungsstrukturen sowohl aufqrund von Belangen cler Ortsgestaltung und des tand-
schaftsschutzes als auch aufqruncl derVermeidung eines hohen Ërschließungsaufwandes.

Das Planvorhaben entspricht somit in vollem LJmfang den Zielen und Grundsåtzen der 2

Teilfo¡tschreibung des Landesentw¡cklungsprogramms lV.

[andschaftsprogramm Keine speziellen Entw¡cklungsziele oder Funktionszuweisungen

Regionaler Raumordnungsplan westpfalz (1. Teilfortschreibung 29. Januar 20.l5)

zu beachtende Ziele und Grundsåtze

a

Mil den Schwellenwerten gibt der ROP der Bauleitplanung einen quantitativen Rahmen
für die Siedlungsentw¡cklung vor, um die Flächenneuinanspruchnahme zu reduzieren,

Z7
Die Schwellenwerte ergeben sich aus dem unter Berücksichtigung der mittleren Variante
der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz er.
mittelten Bedarf an weiteren wohnbauflåchen, abzüglich sowohl des lnnen- als auch
des Außenpotenzials (Bedarfswert - Potenzialwert) zum zeitpunkt dcr jeweiligen Fort-
schreibung der Bauleitplåne

leilr¡urnlichc 2. Anrlr,rrrnq rlr.,. Hel:¡uuntì.,pl.rncs "llintor Roth", (il¡rrlrrr¡r.l,.en 'l
vrli/rv I filrlìl.rn de
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Vorrang- und Vorbehaltsgebiete

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-

tung

Naturpark

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-,
Landschaftsschutz-, Wasserschutz", über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Lând-

schaftsbestandteile, Naturclenkmtiler; Na-

tionalparks, Regionalparks, Biosphårenre-

servate

llt'st'lt rt'i I rrn rr¡

z8
Bei Gemeinden mit W-Funktion wird ein Wert von 3,2 Wohneinheiten (W[) pro Jahr und
1.000 Einwohner (E) als ausreichend festgelegt,
8ei Gemeinden mit Eigenentwicklung bestimmt sich der Wert definitionsgemäß niedriger
und wird - normativ setzend - mit 2,0 WE/Jahr/1,000 E festgelegt.

G 9 Dabei sind folgende Mindestdichtewerte zugrunde zu legen für. Gemeinden mit Eigenentwicklung: 15 WE/ha (Bruttobauflåche)
¡ W-Gemeinden 20 W[/ha (Brunobaufläche)
. das 0berzentrum Kaiserslautern sowie die Mittelzentren Pirmasens und Zweibrü

cken: 40 WE/ha (Brunobaufläche),

210
Die Wohnbauflåchenausweisung einer Gemeinde darf den bestimmten Schwellenweil
zur Ausweisung weiterer Wohnbauflåchen i. d. R. nicht iiberschreiten,
Übersteigt das zum Teitpunkt einer Teilfortschreibung eines vorbereitenden Bauleitplanes
ermittelte, für eine Wohnbebauung geeignete Flåchenpotenzial den Bedarf an weiteren
Wohnbauflächen (Schwellenwert), kann die Darstellung einer weiteren Wohnbauflåche
durch die Rücknahme einer bestehenden, noch nicht realisierten Wohnbauflächendar-
stellung nrindestens in gleicher Flåchengröße erflogen (sog, ,,Flächentausch"), Dabei darf
der nach Z I zu quantifizierende Bed¿rf den Bedarf, der durch die weitere Wohnbau-
flåchendarstellung befriedigt werden kann, nicht überschreiten, Die Regelausnahme ist
dann zulässig, wenn die Summe der bestimmten Schwellenwet-te der Ortsgerneinden den
Schwellenwert für das Gebiet der Ve rbandsgemeinde nicht überschreitet.

G 11

Die zulåssige Abweichung bestimmt sich dabei ausschließlich über nachzuweisende orts-
spezifischo Planungserfordernisse hinsichtlich der
. lage- und zuordnungsbedingten,
. erschließungsbedingten,
. planungshorizontbedingten

Gestaltung des Planungsgebietes entsprechend den naturråumlichen, technischen und
wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen sowie den städtebaulichen und planerischen Ge-
gebenheiten,

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

193,1 3 6lantal
Das Glantal zwischen Ulrnet und der Mündung in die Nahe bei Odernheim pråsentiert

sich als breitsohliges Tal mit durchgångig trocken'warmem Klima. Seine rund 200 m ho"
hen Flanken sind steil und teilweise von alten Flussterrassen gegliedert.

Die steileren Hänge wurden in sonnigen Lagen für Weinbau genutzt, wåihrend die Schat-
tenhänge meist von Niederwald bedeckt waren, Heute haben sich auch auf den früheren

Weinbergslagen Wälder entwickelt, Auf besonnten Steilhängen kommen lokal Trocken-
wälder mit Felsen vor. Komplexe aus Magemiesen und Halbtrockenrasen finden sich z.B,

am Westhang des Glantals bei Rehborn.

Die flacheren Hanglagen sind durch Wiesen und Weiden mit Streuobst geprågt, Die

Talweitung gibt außerhalb der durch Grünland geprägten Überflutungsaue auch gutes
Ackerland her.

Landschaftsprågencles Gewåsser ist der 6lan, der mehrfach durch Wehre gestaut ist, von
denen Mühlkanåle abzweigen. Er ist in wesentlichen Teilstrecken naturnah erhalten und
wird von Ufergehölzen gesäumt,

lì,ilr¿rlrnlrrlre ./ ÀrrrlerLrnq del lìeb.ruunrll,pl¡n('r "l.lntter Roth", 0l¡nbrLrcl.en 8 www.lirtr n¡rlan.rl('
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Kritcriunl

lnformelle Fachplanungen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und
Pflanzen (5 39Abs.5 punkt 2 BNarSchG)

BesondererArtenschutz (55 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-

schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-

råume nach U5chad6, Verbotstatbestand
nach 5 44 BNatSchG

Zu den ârtenschutzrechtlich relevanten

Arten zählen alle gemeinschaftsrechtlich

geschützten Tier- und Pflanzenarten, d, h.

alle streng geschützten Arten inklusive der
FFH-Anhang-lV-Arten sowie alle europåi-
schen Vogelarten.,,Allen¡veltsarten" mit
einem landesweit günstigen Erhaltungs-

zustand und einer großen Anpassungsfå-

higkeit (d, h, bei diesen Arren sind keine
populationsrelevanten 5törungen und kei-

ne Beeintråchtigungen der ökologischen

Funktion ihrer Lebensståtten, insbesonde-

re der Fortpflanzungs- und Ruheståtten zu

enruarten) werden nicht speziell geprüft

Bcschrcillu rrr¡

lm Talzug reiht sich eine Kette von Dörfern und Kleinstädten aneinander, Von historischem
lnteresse ist besonders Meisenheim mit Schloss und altem Stadtkern.

Nicht betroffen

Da von dem Planvorhaben vereinzelte Baumbestånde betroffen sind, die als Fortpflan.
zungsraum für Vögel dienen können, ist der allgemeine Schutz wild lebender pflanzen

und Tiere zu beachten, d,h, die Rodungen sind in der Zeit vom l,Oktober bis zum 28.
Februar durchzuführen.

. Vorbelastungen:
- Lage inmitten der bebauten Ortslage von Glanbrücken mit nach drei Seiten (Norden,

Osten, Süden) unmittelbar angrenzenden mischgenutzten Bebauungen inkl, Gärten
und Straßen mit entsprechenden Beeinträchtigungen (Lälm, Bewegungsunruhe, Be-
bauungen, Versiegelungen)

- Der råumliche Geltungsbereich ist größtenteils mit Gehölzstrukturen versehen,
- Teilweise ruderalisiert
- UmgebendeVerkehrsinfrastrukturen;direkt östlich angrenzend B 420 mit sehr star-

ker Verkehrsbelastung und entsprechenden Beeinträchtigungen
- råumlicher Geltungsbeteich durch Nutzungen sowohl auf der Fläche selbst als auch

in der Umgebung deutlich durch Versiegelungen, Bewegungsunruhe und Lärm vor-
belastet

- Das Plangebiet befindet sich vollståndig innerhalb des rechtskräftigen Bebauungs-
planes ,,Hinter Roth". lm Rahmen der v,g, Bebauungsplanunterlagen wurden die
Eingriffe in die Natur und Landschaft bereits bewertet und entsprechende Ersatz-

maßnahmen formuliert,
- Die für das Plangebiet festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen des rechtskråftigen Be-

bauungsplanes ,,Hinter Roth" gelten weiterhin und wurden in die vorliegende pla-

nung integriert bzw. sind an anderer Stelle bereits umgesetzt.
¡ Habitatausstattung;

- lnnerhalb des Planareals befinden sich größtenteils Pioniergehölze, überwiegend
Birken (Betula pendula). Als Pionierbaumart besiedelt die Birke Waldschlåge, Heiden
und Ödland, Sie wächst größtenteils auf rrockenen Böden, Neben den Birken sind
auch Robinien vorzufinden, Diesel Baum ist heute in Europa der am weitesten ver-
breitete holzige Neophyt. Die Robinie wåischt schnell, liebt Wårme und Licht und
toleriert Trockenheit, Die vorgefundenen Båume wurden auf Höhlen, Spalten und
Risse untersucht und mittels 6PS eingemessen.

- Zusåtzlich sind im Planareal Gebüsche vertreten, die hauptsåchlich aus Brombeeren
bestehen, Brombeeren bevorzugen sonnige bis halbschattige Lagen mit kalk- und
stickstoffreichen Böden,

- Es befinden sich außerdem Restmauern von ehemaligen Gebäuden im
Untersuchungsgebiet sowie weitere Mauerstrukturen (Trockenmauern),

r Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzfechtlich relevante Tier-

und Pflanzenarten:
- Aufgrund der vorliegenden Habitatvoraussetzungen kann eine Beeinträchtigung der

folgenden planungsrelevanten Arten/Artengruppen der FFH-Richtlinie ausgeschlos-
sen werden: lnsekten, Amphibien und Reptilien, Beeinträchtigungen auf Säugetiere
(einzelne Fledermausarten) können nicht ausgeschlossen werden, Für planungsrele-
vante Brutvogelarten ist nicht von einer Beeintråchtigung auszugehen, jedoch sind
ubiquitår verbreitete Arten betroffen, Durch die Abriss-/Rodungs- und geplante Bau-

maßnahmen gehen Baumhöhlen fürVögel und Fledermåuse verloren (worst-case),
. Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

. Über die obigen Ausführungen hinaus kein FFH-Lebensraumtyp/besonders geschütz-

ter Lebensraum betroffen, daher Haftungsfreistellung für Schåden an bestimmten
Arten und natürlichen Lebensråumen nach 5 l9 des Bundesnaturschutzgesetzes
möglich

lerlraurnliche 2 Ànclcrunq dr.s ltebarrunçltplane: "Hinter Roth", Gl¡nbriirken !] wwrv. kornpl.rn, rle
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/wiçchenfazit

Geltendes Planungsrecht

Ilüchenn Lrtzurrgsplan

Bebauungsplan,, l linter Rotlr"(2004)

lìr'st lttt'ilrttttr¡

Nach derzeitiqcnt Kcnntnisst¡nd kcin Verbotstatbestand im Sinne des \ 44 BN¿tSrlt(r;
Voraussttzunqen lLir llaf tungsf reisrellrrnc¡ firr Slhiirlcn ¿n llcstinuntcn Artr.n und natiir
lirhen l ebensr.iurncn narlr $ 19 BNatSchG erf iillt

Der llåchennutzungsplan der Verbanrisc¡rnrcirrdc Lautcrcckcn aus clcnl Jahr 200{r, der

c¡t'rtr.iß !i 204 Abs. 2 ßauCB f iir die f usionierte Verbandsgenleinde I auterer kerr Wolf -

stein fortgilt, stellt rlen Bereirll dcs bestehenden Bebauurrqsplans,, llinter Rc.rth" vr.lnl

15.April 2004 als,,gemischte llaufl.ir.he" (M)inr Sinrrc dcs $ lAbs, 1 Sat¿ 1 Nr. / der

[ìaunutzurrqsvcrordnurrq (BauNV0)dar. L)as LnÌwicklunqsqebot r¡enr, g tì Abs 2 BauCß
ist somit erf iillt.

[ìelevante f estselzrr nr.¡en :

¡ Art clcr baulichen Nutzung: Mischqebiet

¡ (:R/:0,61

. Gtz. 1,2;

. Volklrtsr-llossc: ll

. Dachneiqunrl: /0 - 45''
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Kriterium Beschreibung

Son¡tlge¡

Radonvorsorge Veranlasst durch dle Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau (LGB),

Mainz, vom 07, September 2016 hatte dle 0rtsgemelnde durch das Gutachterb0ro 6eo.
Consuh Reln, 0ppenheim, eine orientierende Untersuchung der Radonbelastung in der
Bodenluft durchführen lassen, Dabel wurden an allen Messpunkten erhöhte Radonkon-
zentrationen festgestellt, welche pråventlve Schuwolkehrungen erfordeilich machen.
Gemåß 5 I Abs. 6 Satr I Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung (Anderung) der Bauleiç
plline die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhåltnlsse , ,. zu
berficksichtigen, so dass die durch den 6utachter festgestelhe Radonbelastung des Plan.
gebietes ln dle Abwågungsentscheidung einzustellen ist. Näch hemchender Rechtsmei-

nung können Schuuvorkehrungen zur Radonvorsorge allerdings nicht als verblndllche
Festseuungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Vielmehr ist eine Kenn.
zeichnung nach ! 9 Abs. 5 SaE I Nr, 'l BaUGB rcrzunehmen, lm Sinne elner solchen
Kennzeichnung wurde in die tellråumliche 2. Änderung des Bebauungsplanes ,Hlnter
Roth' der Ortsgemeinde Glanbrücken ein pråventiver Hlnwels auf die Radonvorsorge

aufgenommen,

)

Teihåumliche 2, Änderung des Sebauungsplanes'Hinter Roth",Glanbriicken I I www,kemplan,de



Arl rlcr lr;rulicllul Nrrlzunt¡

Gcrn. 5 9Abs, 1 Nr. 1 UauGB i,Vnl, 5 6 l1
Abs,3 BauNVO

Misch(tcbicl (Ml)

Gem,5 9Abs, I Nr. 1 Bau(ìtì i.Vm.5 6

BauNV0

/entralc,s Anliegen dieses Bebauunclsplancs

ist das Schaffen dcr planungsrechtlichen

Voraussetzungen zrlr Nachvcrdichtung des

Siecllungskorpcrs durch Entwicklunc¡ eincr
untergen ritzten Potcnzialf läche.

Es soll ein Gebiet entwickelt werclen, das

sowohl dem Wohncrr als auch der gewerbli-

rlren Nutzung dient.

Die direkte tJmqebung ist durch Mischqe-

bictsfl¿ichen geprågt. llenl /iel einer nach

halticlen Nutzung l¡estehender Entwick-
lungsflåchen im lnnenbercich wird durch

die Auswcisunq eines Mischqebietes Rech-

nung getraqen.

Allerlings sind nicht alle Nutzunqen dcs

Kataloges des Mischgebietes an diesem

Standort realisierunqsfähicl, so sind G¿rten

baubetriebc, Tankstellen und Verqntiqungs-
ståtten im Sinne des 5 6 Abs. 2 BauNVO

rricht gewünscht.

lnsbesondere 6artcnbaubetriebe und'lank-
stellen haben iiblicherweisc ein erhöhtes
Vcrkchrs¿ufkommen und sind auf eine gutc

lrreichbarkeit angewiesen. Auch rJem (ibli-

cherweise erhöhten Flåchenbedarf und den

baulichen Anforderunqen cliescr Nutzungen

kann an dicsenr Standort nicht Rechnung
getraqen werden, G¿rtenbaubetriebe und

Tankstellen sind clarübcr hinaus gestalte-

risch nur schwer zu inleqriercn, tlic Zulås

sigkcit von Vergnügungsstänen steht dcn
städtebaulichcn Zielen der 0rtsclemeincle
(ìlanbriicken entqegcn,

An anderer Stelle im Ortsgcmc'indeqebiet

sind ausrcichend llächen bzw, geeignctcrc

Standorte für dic Ansiedlunq der auscte-

schlossenen Nutzungcn vtxhanden.

N4afl rlcr ll¿rulit'lrt'rr Nulzrrrrr¡

Gem. $ 9 Abs. 1 Nr, 1 BaUGB i.V,m. 55 16 -

21a BauNVO

Gruntl fliichcnzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl qenl. 5 19 Abs, I

llauNVO ist eine Verhältniszahl, die anqibt,
wie viel Quaclratrneter Grundflåche je Qua-
clratmeter Grundstücksfläche zulassig sirrd,

llenrnach erfasst die Grundflåchenzahl den

Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chc'n Arrlagen überdeckt werden darf, Folg

lich wird hiernrit zugleich ein Mindestmaß
an lreiflächen auf dem Baugrurrdstück ge

wåh¡leistct (sparsamer l..lmgang mit (jrund

und Boden).

Die Festsetzung einer GRI von 0,6 ent-
spricht der Bemessurrgsobergrenze (! 17

BauNVO) für die bauliche Nutzunq in Misch
gebieten,

Für Nebenanlagen besteht qenråß BauNVO

eine Übtrschreitungsmöglichkeit. Die

Grundflåchenzahl darf gcnráß BauNV0
durch die Grundflåchen von Gamqen und
Stellplätzen mit ihrcn Zufahrten, Nebenan-

lagc'rr im Sinnc tles g 14 BauNVO und bau-

liche Anlaç¡en unterhalb der Celåndeober.
flåiche, durch die das Baugrrrndstück ledig-
lich unterbaut wi¡d, uberschritten werden,

,, Nicht im Sinne von $ 1 9 Abs, 4 Satz 1 Nl. I
gesondert mitzurechnen sind untcrhalb der

Geländeobcrflärhc und unter der Hauptan-

lage errichtete (iaraqen in clcn Grenzen der

Grundflåche der llauptanlaqe. ln cliesen

lållen ist nraßgcblich die Grundflåche der

llauptanlage narh ! 19 Abs, 2," (trnst/
Zinkahn/Bielerrberg/Krautzberger (Hrsg,)

(201.1): Bauqesetzbuclr, 109. Irqånzunqs-
lieferung 2013, ! l9 tlauNVO)

/ur Gewährleistung dL.r Funktionsfåhigkeit
und der Unterbrinc¡unq aller rrotwendigen
Stcllplätze, ist die gewählte [ibschreitungs

möglichkeit (0,9) erfordcrlich. Da im We-

sentlichen also die ,,Nebenanlagcrì" von

det Überschrciturrgsmöglichkeit hetroffen
sind, ist auch kein zus.lt¿lich erhöhtes Ver
kchrsaufkommen zu erwaffen.

Mit cler differenzierten Rcgelung der (ìR/

wird sichergestellt, dass lediqlich untcrge
ordnete Nebencltbäude / Nebenanlagen zu

einem höheren Maß der bauliche n Nutzung
f ti h rc.n wcrden, Unvertretbaren Versieqel u n-
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gen durch Hauptgebåude wird damit be-
gegnet, die anteilsmåßige Flächenbegren-

zung wird gewahrt,

Mit der geringfügigen Überschreitung der

Grundflåchenzahl wird der besonderen

städtebaulichen Situation und damit auch
dem Erfordernis der lnnenentwicklung
Rechnung getragen. Der Verzicht auf die

Überschreitung der Obergrenze würde zu

einer wesentlichen Erschwerung der zweck-
entsprechenden Nutzung der Grundstücke

führen (! 19 Abs, A Satz 4 BauNVO), die

vorgesehene Nachverdichtung wåre nicht
realisierungsfåhig, Die Einhaltung der 0ber-
grenzen wäre an diesem Standort somit un-

verhältnismäßig.

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-

de Wohn- und Arbeitsverháltnisse sind ge.

wahrt, Auch die Freiflåchen und Abstånde
sind ausreichend, Dieser Überschreitung der

Obergrenze der Grundfllichenzahl wird
durch ausgleichende Maßnahmen ent-
gegengewirkt, beispielsweise;

o Êestsetzung, dass nicht überbaute oder
versiegelte Flåchen gärtnerisch anzule"
gen sind,

r Gewåhrleistung einer angemessenen

Entfernung zwischen den überbaubaren
Grundstücksflächen, aufgelockerte Be-

bauung, Lösung der Verkehrsbedürfnis-

se des Vorhabens innerhalb des Plange-

bietes.

Nachteilige Auswirkungen, resultierend aus

der Überschreitung der Obergrenze der

GRZ, sind nicht zu erwarten,

Zahl der Vollgcschossc

Gem. $ 20 Abs, 1 BauNVO gelten als Vollge-

schosse die Geschosse, die nach landes-

rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind

oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse ist aus dem

rechtskr¿iftlgen Bebauungsplan,,Hinter
Roth" übernommen und orientiert sich zu-

dem am Gebäudebestand innerhalb des

Plangebietes und der Umgebungsbebau-
ung,

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird das Ziel verfolgt, die Errich-

tung überdimensionierter Baukörper zu ver-

hindern.

Geschoss fl ächcnzahl

Mit der Festsetzung der Geschossflåchen-

zahl kann eine mögliche, mit einer Überdi-

mensionierung der Baukörper verbundene

Beeintråchtigung des 0rtsbildes vermieden

werden. Somit kann dem Entstehen von

Fremdkörpern entgegengewirkt werden,

lJllcrbar¡llarc rlrrl niclrl
tibcrbau barc (ì rundsl iìcksfl¿i -

chcn

Gem. $ 9Abs, 1 Nr,2 BaUGB i.V,m,5 23

BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren

Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-

den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück
geregelt, Die Baugrenze gemåß $ 23 Abs. 3

BauNVO umschreibt die überbaubare Flå-

che, wobei die Baugrenze durch das Gebåu-

de nicht bzw, allenfalls in geringfügigem

Maß überschritten werden darl

Die Abmessungen des durch Baugrenzen

beschriebenen Baufensters sind in Anleh-
nung an die Festsetzungen des rechtskråÍti-
gen Bebauungsplanes ,,Hintei Roth" ge-

wåihlt,

Die Abgrenzung der überbaubaren Grund-
stückllåche sch¡ånkt die Bebaubarkeit be-

stimmter Grundstücksteilbereiche ein.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-

tungen sind auch außerhalb der

überbaubaren 6rundstücksfläche zulåssig,

sofern sie dem Nutzungszweck der in dem

Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des

Baugebiets selbst dienen und seiner Eigen-

art nicht widersprechen, Damit ist eine

zweckmåßige Bebauung des Grundstückes

mit den erforderlichen Nebenanlagen und

Einrichtungen sichergestellt, ohne geson'

dert Baufenster ausweisen zu müssen,

5tcll¡rliitz.c

Gem, $9Abs, lNr,4BauGB

Die Festsetzung dient der Ordnung des ru-

henden Verkehrs durch ein ausreichendes

Stellplatzangebot. Die für die geplante Nut-
zung erforderlichen 5tellplåtze werden aus-

schließlich auf dem Grundstück bereitge-
stellt, Hierdurch werden Beeinträchtigun.
gen der be¡eits bestehenden Bebauung in

der Nachbarschaft des Plangebietes vermie-
den (Parksuchverkehr etc,),

Allwasscrbcsci t ir¡ rr no

Gem. $ 9Abs, I Nr. 14 BauGB

Die Festsetzung der Abwasserbeseitigung

dient der ordnungsgemäßen Entwåisserung

aller Flåchen innerhalb des Plangebietes,

Die Entsorgungsinfrastruktur ist aufgrund
der bestehenden Bebauung bereits grund-

sätzlich vorhanden und weist noch Kapazi-

täten auf,

Das Niederschlagswasser von 1.200 m¡ ver-

siegelter Grundstücksfläche kann in die vor-

handene öffentliche Kanalisation der Glan-

talstraße eingeleitet werden,

Niederschlagswasser von darüber hinaus

versiegelten Grundstücksflåchen ist zu bin-
den, in Zisternen oder Regenrückhaltebe-
cken zwischenzuspeichern und zu nutzen

bzw, verzögert abzuleiten oder über Versi-

ckerungsmulcJen vor Ort zu versickern,

Die ordnungsgemåße Abwasserbeseitigung
wird somit sichergestellt,

MafJrrahmcn zunr Schr-¡lz, zr¡r
f'[ìcgc t¡ntl zur Lntwicklr¡n(l von
Borlur, Natr¡r t¡ntl Lanclschal't

Gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 20 BaUGB

Die Festsetzungen dionen dem zu beach-

tenden Vermeidungsgebot und sollen er.

hebliche Beeintråchtigungen des Natur-
haushaltes verhindern.

Darüber hinaus sollen die testsetzungen

dazu beitragen, die Beeinträchtigungen der

durch das Planvorhaben induzierten Eingrif-

fe zu mindern und so weit wie möglich aus-

zugleichen, Die Maßnahmen werden ge-

mäß den Vorgaben der artenschutzrechtli-
chen Einschåtzung zum potentiellen Vor.

kommen von geschützten Arten gem. g 44
BNatSchG angelegt, Damit stellen sie den

naturschutzrechtlichen Ausgleich der auf-
grund des Bebauungsplans zulässigen Ein.

griffe in Natur und Landschaft sicher,

Vorkcltrtrngcn zunt Schulz vor
schiirllichur [inlwcltcinwirkrll-
1¡ur inr Sinnc tlcs lJrrndcs-lnl-
rn issionssch u l z(f csc t z.cs

Gem, ! 9 Abs, I Nr, 24 BauGB

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen (Straßenlårm der B 420) im Sinne

des B undesimmissionsschutzgesetzes
(BlmSchG) sind als passive 5challschutz-

leilråunlliche 2. Anrlcrunq der Bebauurrgtplane: "Hinler Roth", 6lanbrücht n I l www.[frrr¡rlarr de



maßnahmen bei Wohngebåuden, die direkt
entlang der 8420 crrichtet werden, für
Schlafråume Fenster der Schallschutzklasse

4 und für Wohnräume Fenster der Schall-

schutzklasse 3 nach cler VDI-Richtlinie 2719
- Schalldämmung von Fenstern- einzubau-
en.

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewåhr.

leistet, class es nicht zu schädlichen Um-

welteinwirkungen im Plangebiet und der
LJmgebung durch den Straßenlårm der B

420 kommt.

Arr¡rfl lrrzcrr von I]¡iulnor, 5tr:irl-
clrcrrr r¡nrl sonstir¡cn llc¡rllrrr
IUlt(lclì

Gem. 5 9Abs. 1 Nr. 25 a BaUGB

Aufgrund der inncrörtlictren Lage des Plan-
gebietes in direkter Nachbarschaft zur be-

reits bcstehenden Bebauung und der ge-

planten Versiegelung ist die hochwertige
und qualitåtsvolle Ausgestaltung der Frei

räume von besonderer Bedeutung. Mit den
getroffenen grrinordnerischen Festsetzun-
gen wird die Entwicklung ôkologisch hoch-

wertiger Pflanzungen rnit Mehrwert für das

Landschafts- und 0rtsbild erzielt,

l;r'slsctzu rrtl('rI ¿tu i1¡nrrrrl lanrlcs-
rcchtlichcr Vorst'llrif'tur (!i u
Abr. 4 ll¿rr¡(ìlì i.V.rlr. l.[]r¡rrO)

Bauordnu ngsrt ch tliche I 
;cstsct-

zurlctcu

um gestalterische Mindestanforderungen
planungsrechtlich zu çirhern, werrlon örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauunç¡splan

aufgenommen, Dieso Festsetzungen ver-

rneiden gestalterische Negativwirkungen

auf das Orts- und LandschaÍtsbild, denn ge-

rade aufgnrnd der direkten Nachbarschaft
zu bestehender Bebauung in der Glantal-
straße und Straße ,,Hinter Roth" spielt die

Gestaltqualitàt eine besondere Rolle. Daher

werden entsprechende Festsetzungen zu

Dachform, Dacheindeckung und Werbean-
lagen vorgenommen,

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung
der Sonnenenergie ermöglicht dic Energie-
gewinnung aus solarer Strahlungsenerçlie

im Sinne der Nachhaltigkeit,

Das Vc¡rhaben fügt sich mit den getroffenen

Festsetzungen harmonisch in die Umge-

bung ein.

Die testsetzungen dienen insbesondere der

Eingrünung der baulichen Anlagen und

oberirdischen Stellplåtze zur Steigerung der

Aufenthaltsqualitåt und zur Verbesserung

der siedlungsökologischen und stådtebauli-
chen Qualität im Plangebiet und dem Êinfü-
gen in das Ortsbild.

Auf wcitergehende Festsetzungen wird ver-

zichtet, da so noch Flcxibilitåt bei der gårt-

nerischen Anlage verbleibt,

Atnr¡lciclrsrnaf lll¿r lt ntut

Gem. $ 9 Abs, 1a BauGB

lm Zuge der Realisierunq des Vorhabens

wird eine 3,500 m¿ große Waldfläche über-
plant und geht vollståndig verloren, Durch

die testsetzungen wird sichergestellt, dass

Irsatzquartiere für die durch die anstehen-

den Arbeiten verloren gehenden Baurnhöh-

len geschaffen werden und somit erhebli-
che lleeinträchtigungen für Vögel und Fle-

dermåuse ausgeschlossen werden können.

Darüber hinaus wird durch die Festset¿un-

gen ein waldrechtlicher Ausgleich für den

Verlust der Waldfläche sichergestellt
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Für jede stådtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem, $ 'l Abs. 7 BauGB von

besonderer Bedeutung, Danach muss die

Kommune als Planungsträgerin bei der Än-
derung eines Bebauungsplanes die öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander

und untereinander gerecht abwägen, Die

Abwägung ist die eigentliche Planungs-

entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr

sttidtebauliches Konzept um und entschei-

det sich für die Beriicksichtigung bestimm-
ter lnteressen und die Zunickstellung der

dieser Lösung entgegenstehenden Belange,

Die Durchführung der Abwtigung impliziert
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus

folgenden vier Arbeitsschritten besteht;

¡ Sammlung des Abwågungsmaterials
(siehe,,Auswirkungen der Planung")

. Gewichtung der Belange (siehe ,,Ge-
wichtung des Abwågungsmaterials ")

¡ Ausgleich der betroffenen Belange (sie-

he,,Fazit")

¡ Abwågungsergebnis (s¡ehe,,Fazit")

Auswirkungen dcr Planung aul'
clie stäcltet¡aulichc Orclnung und
Entwicklung sowic clic natijr-
lichen Lebensgrundlaç¡cn

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-

bensgrundlagen (im Sinne des g 1 Abs, 6

BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-

bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-

sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-

seins. Er enthält die aus den allgemeinen
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-

rung frir Bauleitplåne, dass die Bevölkerung

bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-

sunde und sichereWohn- und Arbeitsbedin-
gungen vofindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstäþ

ten so entwickelt werden sollen, dass Be-

einträchtigungen vom Plangebiet auf die

Umgebung und von der Unrgebung auf das

Plangebiet vermieden werden. Dies kann

eneicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden,

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass

sich das Plangebiet hinsichtlich der tut und

Maßes der baulichen Nutzung, der Bauwei-

se sowie der überbaubaren Grundstücks-

flächen in die Umgebung und in die direkte
Nachbarschaft einfügt. Hierdurch wird Kon-

fliktfreiheit gewährleistet, Zusåtzlich schlie-

ßen die in der Anderung des Bebauungspla-

nes getroffenen Festsetzungen innerhalb
des Plangebietes jede Form der Nutzung

aus, die innergebietlich oder im direkten
Umfeld zu Störungen und damit zu Beein-

tråchtigungen führen können,

Bei der vorgesehenen Nutzung als Mischge-

biet handelt es sich um eine Nuuung, die
einen geringen Störgard aufweist. Eine Be-

eintriichtigung der angrenzenden gemischt

genutzten Bebauung (in der Straße ,,Hinter
Roth") und umgekehrt ist somit nicht zu er-

warten.

Auch in der Umgebung existieren bereits

ein Nebeneinander von Wohn- und gewerb-

lichen Nutzungen, auf die keine nachteili-
gen Auswirkungen bekannt sind.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn-
und Arbeitsverhåltnisse ist ferner die Be-

rücksichtigung ausreichender Abstånde
gem. Landesbauordnung, Die erforderlichen
Abstandllåchen werden alle eingehalten,
sodass eine ausreichende Besonnung und

Belüftung der umgebenden Nutzungen ge-

wiihrleistet werden kann,

Zudem wird die für das Plangebiet gutach-

terlich festgestellte erhöhte Radonkonzen-

tration durch Aufnahme einer Kennzeich-

nung gem, $ 9 Abl 5 BauGB und hiermit
verbundener Pråventionsmaßnahmen be-

rticksichtigt,

Die teilràumliche 2, Anderung des Bebau-

ungsplanes ,,Hinter Roth" kommt somit
der Forderung, dass die Bevölkerung bei der

Wahrung der Grundbedürfnisse gesunde

und sichere Arbeitsbedingungen vorfindet,
in vollem Umfang nach,

Auswirkungen auf die Belange der
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

ln der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-

reichendet den wirtschaftlichen Bedürfnis-

sen entsprechendes Flächenangebot zu be-

rücksichtiqen, Dem wird durch die Auswei.
sung einer Mischgebietsflåche Rechnung

getragen,

Auswirkungen auf die Gestaltung des
Orts- und tandschaftsbildes

Bei der Fläche handelt es sich um eine

Grünflåche mit vereinzelten Gehölzstruktu-
ren in innerörtlichen Lage der Ortsgemeinde

Glanbrücken, Mit der geplanten Bebauung

wird der Siedlungskörper sinnvoll weiter-
entw¡ckelt und arrondiert. Ein darüber hin-
ausgehender Eingriff in die freie Landschaft

findet nicht statt.

Die Umgebung ist übenruiegend durch ge-

mischte Nutzungen geprågt,

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch

die Planung nicht negativ beeinflusst, da

die Dimensionierung der Gebåude eine

maßvolle Entwicklung ermöglicht,

Die vorgesehene Bebauung weist max, ll
Vollgeschosse auf und fügt s¡ch in die Um-

gebung ein. Die festgesetzte Gebêìudetypo-

logie knüpft an die in der Nachbarschaft

vorherrschende Bebauung an und gewåhr-

leistet so einen harmonischen Übergang

zwischen Bestandsbebauung und Neube.

bauung,

Die Eingrünungen des Plangebietes tragen

dariiber hinaus dazu bei, einen harmoni-
schen Übergang in die westlich angrenzen-

de Landschaft zu schaffen und keine nega-

tiven Auswirkungen auf das 0rtsbild entste-
hen zu lassen.

Auswirkungen auf umweltschützende
Belange

Aufgrund der vorhandenen Biotopstruktur
und der unmittelbar angrenzenden Lage im

Siedlungsbereich mit entsprechenden Be-

einträchtigungen (Verkehrswege, Lårm, Be-

wegungsunruhe, Flächenversiegelung, Be.

bauung) liegen bestehende Vorbelastungen
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vor, die ein Vorkommen von vornehmlich
(sehr) häufigen, ubiquitären und störungs-
unempfindlichen Vogelarten mit wenig spe-

zialisierten Ansprüchen und großem Adap-
tionsvermögen annehmen lassen, Teile des

Geltungsbereichs können hierbei lür einzel-

ne lndividuen als Nahrungshabitat, poten-

ziell die Gehölzstrukturen auch als Fort-
pflanzungsbereich, in Frage kommen, ein

essentielles Habitat stellt er allerdings nicht
dar,

Der geplante Eingriff hat bei Realisierung

der Ausgleichs- und Vorsorgemaßnahme

insgesamt gesehen keine erheblichen nega-

tiven, nicht ausgleichbaren Beeintråchti-
gungen des Naturhaushaltes zur Folge, ln-

sofern kann davon ausgegangen werden,
dass umweltschützende Belange durch die

Planung nicht erheblich negariv beeinträch-
tigt werden.

Auswirkungen auf die Belange des
Verkehrs und auf die Belange der Ver-
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Nutzung

wird es zu einem geringfügigen Anstieg des

Verkehrsaufkomm0ns durch Bewohner,

Kunden und Arbeitnehmer kommen,

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt
über die Glantalstraße (B 420) aus, so dass

keine weiteren öffentlichen Erschließungs-

anlagen erforderlich sind, Die Erschließung

hat sich bereits aufgrund der teilweisen Vor.

nutzung des Plangebietes (südlicher Be-

reich) als leistungsfähig beståtigt.

Der ruhende Verkehr wird komplett auf dem

Grundstück geordnet, Dies trågt dazu bei,

dass ruhender Verkehr und Palksuchverkehr

auf den angrenzenden Straßen des Plange-

bietes vermieden wird.

Nachteilige Auswirkungen können somit
aufgrund der Leistungsfåhigkeit der Glan-

talstraße (B 420) sowie der ausreichenden

Anzahl an Stellplätzen ausgeschlossen wer-
den.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksicht¡gt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur

und Anschlusspunkte sind in unmittelbarer
Umgebung des Plangebietes vorhanden,

Unter Beachtung der Kapazitäten und der
getroffenen Festsetzungen ist die Ver- und

Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß
sichergestellt,

Auswirkungen auf Belange des
Klimas

Auswirkungen auf die Belange des Klima-

schutzes können aufgrund des geringen

Flåchenumfangs ausgeschlossen werden,

Eine Mischnutzung auf den Grundstücken

bringt zwar einen gewissen Grad an über-
bauung mit sich, allerdings kann angesichts

der zu erwartenden privaten FreillåcheJ
Hausgartengestaltung von einem geringe-

ren Versiegelungsgrad ausgegangen wer-
den. Abgesehen von potenziell eintretenden
sehr geringfügigen mikroklimatischen Ver-

änderungen, können erhebliche negative

Auswirkungen insgesamt ausgeschlossen

werden,

Darüber hinaus ist die Nutzung von Solar-

enetgie auf Dachflåchen zulässig.

Auswirkungen auI privatc ßc-
lange

Da alle bauplanungsrechtlichen und bau-

ordnungsrechtlichen Vorgaben eingehalten
sind, sind keine Auswirkungen auf private

llelange zu erwarten (s. auch ,,Auswirkun-
gen auf gesunde Wohn- und Arbeits-
verhåltnisse " ). Auch nachteilige Auswirkun-
gen auf angrenzende Wohn- bzw, wohnver-
trågliche Nutzungen sind nicht zu erwarten,
da der zu entwickelnde Standort zukünftig
dem Wohnen und nicht wesentlich stören-
den Gewerbebetrieben dienen wird, Weiter-
hin wurden Festsetzungen getroffen, um

das harmonische Einfügen in den Bestand

zu sichern (vgl. vorangegangene Ausführun-
gen),

Auswirkungen auI alle
sonsligen Belange

Alle sonstigen bei derAufstellung von Bau-

leitplänen laut 5 1 Abl 6 BauGB zu berück-

sichtigenden Belange werden nach jetzi-

gem Kenntnisstand durch die Planung nicht
berührt,

Argurnente fiir die Vtrabschie-
clunç¡ rler tcilräunrlichcn 2.

Ändcrung clcs Bcbauungsplancs

r Nachhaltige Nachnutzung einer inner-

örtlichen Potenzialf låche,

. Schaffung zusätzlichen Wohnrauman-
gebotes

. Schaffung von Arbeitsplätzen in der

0rtsgemeinde G lanbrücken

r Keine erheblichen Auswirkungen auf
die Belange des Umweltschutzes

¡ Keine negativen Auswirkungen auf das

0rts- und Landschaítsbild, Störungen

und Beeintråchtigungen der Planung

auf die Umgebungsnutzung können

ausgeschlossen werden; ebenso verhält
es sich umgekehrt

¡ Keine negativen Auswirkungen auf die

Belange des Verkehrs, Ordnung des ru-

henden Verkehrs auf den Grundstücken

. Keine negativen Auswirkungen auf die

Ver- und Entsorgung

o Keine Beeintråchtigung privater Belan-
ge

Argunrcntc gcgen clie Vcrab-
schiedung dcr tcilräurnlichen 2.

des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die bei
Realisierung des waldrechtlichen Ausgleichs
gegen die teilräumliche 2, Änderung des

Bebauungsplanes,,Hinter Roth" sprechen.

Fazit

lm Rahmen der teilräumlichen 2, Anderung
des Bebauungsplanes ,,Hinter Roth" wu¡,
den die zu beachtenden Belange in ihrer

Gesamtheit untereinander und gegeneinan-

der abgewågt. Aufgrund der genannten Ar-
gumente, die für die Planung sprechen,

kommt die Ortsgemeinde Glanbrücken zu

dem Ergebnis, dass der Umsetzung der Pla-

nung nichts entgegensteht,

Gcwiclrlunl¡ tlcs
Abwiigu rr usnla lcria ls

Gemåß dem im Baugesetzbuch

Abwågungsgebot (5 I Abs, 7 BauGB)

den die bei der Abwägung zu

genden öffentlichen und privaten B

gegeneinander und untereinander g

abgewogen und entsprechend ihrer
tung in die vorliegende Änderung ei

stellt.

Glanbrücken, den i4, Dezember 2018

meinde Glanbrücken

r),

n-üñc
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